
 
Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung die noch ausstehenden Gewerke, soweit 
gegenfinanziert 
a) aus der Ermächtigungsübertragung unverzüglich 
b) soweit im HH 2014 dargestellt, nach dem Haushaltsbeschluss und der Haus-

haltsgenehmigung 
      auszuschreiben. 


